Ablaufplan zur Bekampfung der Geflligelpest des
Subtyps H5N1 nach Feststellung bei Wildvogeln im
Land Berlin

Stand: 19.07.2007

Hinweis: Nur die Originaltexte der Rechtsvorschriften sind rechtsverbindlich
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1. Rechtsgrundlagen

Entscheidung 2006/563/EG der Kommission vom 11. August 2006 mit Maflnahmen zum
Schutz gegen die hoch pathogene Aviare Influenza des Subtyps H5N1 bei Wildvogeln in der
Gemeinschaft und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/115/EG (ABI. EU Nr. L 222, S. 11)

Entscheidung 2006/101/EG der Kommission vom 6. Februar 2006 Uber die Durchfuhrung
von Erhebungen Uber Aviare Influenza bei Hausgefligel und Wildvégeln in den
Mitgliedstaaten 2006 (Abl. EG Nr. L 46 S. 40)

Verordnung Uber SchutzmaBnahmen beim Auftreten von Geflligelpest bei einem
wildlebenden Vogel und zur Anderung der Gefliigel-Aufstallungsverordnung (Wildvogel-
Geflligelpestschutzverordnung) vom 8. September 2006 (eBAnz AT 48 2006 V1), zuletzt
geandert durch Art. 2 der Verordnung vom 24. November 2006 (BGBI. | S. 2663)

Tierseuchengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juni 2004 (BGBI. | S.
1260, 3588), zuletzt geandert durch Artikel 16 a des Gesetzes vom 13. April 2006 (BGBI. | S.
855, 859)

Verordnung zur Aufstallung des Gefligels zum Schutz vor der Klassischen Gefligelpest
(Gefliugel-Aufstallungsverordnung) vom 9. Mai 2006 (eBAnz AT28 2006 V1), zuletzt
geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Februar 2007 (BAnz. S. 2063)

Verordnung Uber Untersuchungen auf die Klassische Gefligelpest sowie zum Schutz vor der
Verschleppung der Klassischen Gefligelpest (Geflugelpestschutzverordnung) vom 1.
September 2005 (BAnz S. 13345), zuletzt geandert durch Artikel 412 der Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2407, 2461)

Gesetz zur Ausfiihrung des Viehseuchengesetzes (AG-ViehSG) vom 23. Januar 1975
(GVBI. S. 394), geandert durch Gesetz vom 30.10.1984 (GVBI. S. 1541)

Gesetz Uber die Zustandigkeiten der allgemeinen Berliner Verwaltung (Allgemeines
Zustandigkeitsgesetz — AZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1996
(GVBI. S. 302, 472), geandert durch Artikel 1l des Gesetzes vom 11. Juli 2006 (GVBI. S. 812)

Anlage zum Allgemeinen Zustandigkeitsgesetz, Allgemeiner Zustédndigkeitskatalog —
ZustKat AZG

Allgemeines Gesetz zum Schutz der Offentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin
(Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin — ASOG BIn) in der Fassung vom
11. Oktober 2006 (GVBI. S. 930)

Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterindrmedizinischen Gesellschaft (DVG) fiir die
Tierhaltung in der jeweils glltigen Fassung

Richtlinie des Bundesministeriums fir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten Uber Mittel
und Verfahren fir die Durchfiihrung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen
(,Desinfektionsrichtlinie®), Stand Februar 2007
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2. Falldefinitionen gemal Wildvogel-Gefllugelpestschutzverordnung

2.1.Der Ausbruch der Geflugelpest im Sinne der Wildvogel-
Geflugelpestschutzverordnung liegt vor, wenn hoch pathogenes aviares
Influenzavirus (HPAIV) des Subtyps H5N1 durch Virus-, Antigen-,
Genomnachweis (virologische Untersuchung) bei einem wildlebenden Vogel
nachgewiesen worden ist.

2.2.Der Verdacht des Ausbruchs der Gefligelpest im Sinne der Wildvogel-
Geflugelpestschutzverordnung liegt vor, wenn aviares Influenzavirus (AlV)
des Subtyps H5N1 durch virologische Untersuchung bei einem wildlebenden
Vogel nachgewiesen worden ist.

3. MalBnahmen zur Bekampfung der Gefligelpest

3.1.Formaler Ablauf

Der erste Hinweis auf das Vorliegen einer Infektion mit HPAIV H5N1 ergibt sich bei
einem Wildvogel in aller Regel durch den positiven AV H5N1 Befund in der
spezifischen PCR des ILAT. Dort positiv befundete Proben werden zur Abklarung
des Pathogenitatsindex in das Nationale Referenzlabor (NRL) fur Aviare Influenza
des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI), Insel Riems weitergeleitet.

Zu diesem Zeitpunkt trifft das zustandige VetLeb die amtliche Feststellung des
Verdachts des Ausbruchs der Geflugelpest beim Wildvogel (s. 2.2) und ordnet
um den Fundort unverzuglich die Ma3nahmen nach 3.2 an.

Wenn das NRL nachfolgend uUbermittelt, dass es sich um die hochpathogene
Variante handelt, wird der Ausbruch der Gefligelpest beim Wildvogel amtlich
festgestellt (s. 2.1), und die ergriffenen MaRnahmen nach 3.2 bleiben bestehen,
sofern auf der Grundlage oben beschriebener Risikobewertung nichts anderes
entschieden wird.

Die Festlegungen nach 3.2 werden aufgehoben, wenn sich der Verdacht des
Ausbruchs der Geflugelpest bei einem wildlebenden Vogel nicht bestétigt hat (AIV
H5N1 Subtyp nicht hochpathogen).
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Informationskaskade
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VetLeb
T

Amtliche Feststellung des Verdachts und/oder des Ausbruchs

\ 4

Fundortumgebung nach Kadavern
Aufgefundene Tierkérper  von
Voégeln, Katzen und Wildcarnivoren

sind dem ILAT zur Diagnostik
zuzuleiten

In Abhangigkeit von der ortlichen
Situation:

Absperrung gegen Personenverkehr
Fundort-Desinfektion

Weitere Fundorte absperren

Aufstallung sdmtlichen Gefliigels

Bis 21 Tage nach Festlegung

RegelmaRige Klinische Untersuchung aller gewerbsmafigen
Geflugelhaltungen, risikoorientierte Untersuchungen weiterer Vogelhaltungen
(AuBenvolieren-/ Auslaufhaltungen)

Ermittlung potentieller ansteckungsverdachtiger Betriebe
Verbot von Geflligelausstellungen und -méarkten
Freilaufverbot Hunde/Katzen

Verbringungsverbote: (Ausnahmen maglich)

Tier. Nebenprodukte von Végeln aus Vogelhaltungen (u.a. ausgenommen zur
Entsorgung)

Voégel und Bruteier aus Vogelhaltungen

Frisches Fleisch, Hack-/Separatorenfleisch, Fleischerzeugnisse und —
zubereitungen von Geflligel etc. aus dem Sperrbezirk (Ausnahmen!)

Fundort/ Sperrbezirk (Schilder!) Beobachtungsgebiet (Schilder!)
Fundortumgebung
Aktives Absuchen der Einrichtung nach Absprache mit SenGesUmV Einrichtung nach Absprache mit

SenGesUmV

Aufstallung samtlichen Geflugels

Bis 30 Tage nach Festlegung

Verbot von Geflugelausstellungen und —
markten

Freilaufverbot Hunde/Katzen (Ausnahmen
moglich)

Erste 15 Tage nach Festlegung

Verbringungsverbot: (Ausnahmen maoglich)

Gefligel und in Gefangenschaft gehaltene
Voégel anderer Arten aus dem
Beobachtungsgebiet
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3.2.Bei Verdacht des Ausbruchs der Gefligelpest (s. 2.2) oder der
Feststellung des Ausbruchs der Geflugelpest (s. 2.1):

0 Unverziugliche Meldung des AIV H5N1 bzw. HPAIV H5N1 positiven
Untersuchungsbefundes durch das ILAT an das zustandige VetLeb und
SenGesUmV. SenGesUmV beruft das Landeskrisenzentrum
Tierseuchenbekampfung ein.

o Nahere Informationen zum Benachrichtigungsverfahren sind der
Ubersicht in Anlage 1 zu entnehmen.

0 Massensterben von Vdgeln sind SenGesUmV unabhangig von einer
angeordneten Untersuchung auf AIV durch das zustandige VetlLeb
unverzuglich mitzuteilen. Der Fundort ist bis zum Vorliegen des
Ergebnisses aus dem ILAT (Nachweis AlIV H5N1), bzw. ggf. aus dem NRL
(Pathogenitatsindex) abzusperren. Liegt kein Verdacht des Ausbruchs der
Geflugelpest im Sinne der Nr. 2.2 vor, kann die Absperrung aufgehoben
werden.

Beim Vorliegen des Verdachts des Ausbruchs oder des Ausbruchs der
Geflugelpest H5N1 bei einem Wildvogel sind durch das zustandige Bezirksamt
folgende MalBnahmen zu ergreifen:

o Die Fundortumgebung ist aktiv nach Vogelkadavern oder erkrankten
Vogeln abzusuchen. Erkrankte/ verletzte Vogel sind tierschutzgerecht zu
téten (Euthanasie per injectionem, evtl. Abschuss’). Alle aufgefundenen
Tierkorper von Vogeln, Katzen und Wildcarnivoren sind dem ILAT
unverzuglich zur Influenzadiagnostik zuzuleiten.

o Glatte, asphaltierte und gegebenenfalls auch unbefestigte Flachen des
Fundortes HPAIV H5N1 positiv befundeter Tierkorper sind wenn
notwendig mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu behandeln
(Flachendesinfektion [z.B. Kohrsolin 3%ig] und Desinfektion unbefestigter
Flachen s. Anlage 6). Bitte beachten Sie bezuglich der Ausbringung die
Herstellerangaben bzw. Sicherheitsdatenblatter (Gewasser!).

o Die Berliner Feuerwehr ist unverzuglich Gber den Ausbruch oder tUber den
Verdacht des Ausbruchs von Geflugelpest zu informieren, um eine von ihr
eventuell als notwendig erachtete medizinische Betreuung ihres zur
Bergung des betreffenden Tieres eingesetzten Personals zu
gewahrleisten.

o Erstinformation der Offentlichkeit (Muster-Presseerklarung s. Anlage 3).

' n Waldgebieten durch Forstverwaltung, in befriedeten Gebieten durch Stadtjager

(Amtshilfeersuchen an Berliner Forsten). ERLEGTES WILDGEFLUGEL MUSS ANSCHLIESSEND ZUR
DIAGNOSTIK ABGEHOLT WERDEN.
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o Offentliche Bekanntmachung des Verdachts des Ausbruchs/ des
Ausbruchs der Geflligelpest beim Wildvogel, Einrichtung von Sperrbezirk
und Beobachtungsgebiet ggf. im Benehmen mit SenGesUmV nach
Maligabe der Wildvogel-Gefllugelpestschutzverordnung
(Musterbekanntmachung fur Amtsblatt Anlage 4).

o Unverzlgliche Ubermittlung der Seuchenverdachtsdetails an SenGesUmV
wegen TSN-Seuchenmeldung.

a) MalRnahmen im Sperrbezirk:

Sperrbezirk mit mindestens drei Kilometer Radius um den Fundort.
Berucksichtigung von Strukturen des Handels und der ortlichen Gegebenheiten, das
Vorhandensein von  Schlachtstatten, natlrlichen  Grenzen, 0Okologischen
Gegebenheiten sowie Uberwachungsméglichkeiten

Ausnahmen:

e Das zustandige VetLeb kann auf der Grundlage einer in Absprache mit
SenGesUmV erstellten Risikobewertung, die das Vorkommen und das
Verhalten der betroffenen Vogelart sowie die oértlichen Gegebenheiten und die
spezifische Gefahrdung der Tierhalter des Landes Berlin berucksichtigt, ein
Sperrgebiet mit

a) mindestens einem Kilometer Radius oder

b) mit einer Tiefe von mindestens einem Kilometer und einer Lange von
mindestens 3 Kilometern entlang eines Ufers

einrichten. In diesen Féllen legt das zustandige VetLeb abweichend von Nr. 3.2
Buchstabe d) das Gebiet um den Fundort eines AIV/HPAIV H5N1 positiven
Wildvogels

— mit einem Radius von mindestens drei Kilometern
— mit einer Tiefe von mindestens drei Kilometern entlang eines Ufers

als Beobachtungsgebiet fest.

e Das zustandige VetLeb kann auf der Grundlage einer in Absprache mit
SenGesUmV erstellten Risikobewertung, die das Vorkommen und das
Verhalten der betroffenen Vogelart sowie die ortlichen Gegebenheiten und die
spezifische Gefahrdung der Tierhalter des Landes Berlin berlcksichtigt, von
der Festlegung des Sperrbezirks oder des Beobachtungsgebietes
absehen.
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Dabei hat das VetLeb bezuglich der moglichen Einschleppung oder
Verschleppung durch den befallenen Vogel oder andere Vogel unverziglich
Ermittlungen anzustellen.

Das Referat | E der SenStadt (Herr Steiof, Herr Schwarz) ist grundsatzlich an
den Risikobewertungen zu beteiligen.

Zeitdauer der Sperre: 21 Tage, danach MalRnahmen des Beobachtungsgebietes

An den Hauptzufahrtswegen zu dem Sperrbezirk werden von den zustandigen
VetLeb gut sichtbare Schilder angebracht mit der deutlichen und haltbaren
Aufschrift:

» Wildvogelgefligelpest-Sperrbezirk”

1. Identifizierung aller Standorte/ Betriebe, die Gefligel oder Végel anderer Arten
halten (Art, Nutzungsart, Standort der Tiere, Grof3e des Bestandes)

2. Alle gewerblichen, Gefligel haltenden Betriebe sind regelmalig klinisch und
ggf. virologisch zu untersuchen. Wassergefligel ist grundsatzlich virologisch
zu untersuchen (Informationen zur Probenahme Anlage 5). Zusatzlich
risikoorientierte klinische Untersuchung privater Gefligelhaltungen und
Standorten mit Au3enhaltungen von Végeln.

3. Verstarkte virologische Untersuchung von kranken oder verendet
aufgefundenen Wildvogeln der Risikoarten (Anlage 2). In Abhangigkeit von der
epidemiologischen Situation virologische Untersuchung lebender Wildvogel
(Wasservogel!) und tot aufgefundener Saugetiere in Absprache mit SenGesUmV.

4. Dokumentation der durchgefuhrten Kontrollen und Untersuchungen.

5. Verbringungsverbote:

o fir Geflugel, gehaltene Vogel anderer Arten und Bruteier aus einer
Vogelhaltung,

o fUr frisches Fleisch, Hack- oder Separatorenfleisch, Fleischerzeugnisse und
Fleischzubereitungen, die von Gefligel, in Gefangenschaft gehaltenen Vogeln
anderer Arten oder Federwild stammen aus dem Sperrbezirk,

e von tierischen Nebenprodukten von Gefligel und gehaltenen Vogeln aus
Vogelhaltungen.

6. Verbot des Zusammenfihrens von Geflugel auf Messen, Markten, Tierschauen
oder anderen Sammelstellen.
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7. Verbot des Freilassens von gehaltenen Vogeln zur Aufstockung des
Wildbestandes

8. Jagen von Federwild nur mit Genehmigung oder auf Anordnung des
zustandigen VetlLeb

9. Befdrderungsverbot von Geflugel im Sperrbezirk, ausgenommen die Durchfuhr
auf Autobahnen, anderen StralRen des Fernverkehrs oder Schienenwegen, soweit
das Fahrzeug nicht anhalt und Gefligel nicht entladen wird.

10. Auslaufverbot fir Hauskatzen, Leinenzwang fur Hunde.

b) MalRnahmen in den Gefligelhaltungen des Sperrbezirks und den
Standorten des Sperrbezirks, an denen Vogel anderer Arten in
Gefangenschaft gehalten werden

1. Absonderung samtlichen Geflugels in einem geschlossenen Stall oder unter
einer Schutzvorrichtung.

2. Verbot des Betretens der Stalle oder sonstigen Standorte, in denen Gefllugel
gehalten wird, fur betriebsfremde Personen, aul3er:

- den betreuenden Tierarzt und dessen jeweilige Hilfspersonen

- Vertreter des zustandigen VetLeb sowie Personen, die durch sie mit der
Tierseuchenbekampfung beauftragt worden sind

VetLeb kann Ausnahmen genehmigen, soweit Belange der Tierseuchenbekampfung

nicht entgegenstehen.

3. Verbringungsverbote aus dem Standort:

¢ von Geflugel, gehaltenen Vogeln und Bruteiern aus Vogelhaltungen

e von tierischen Nebenprodukten von Gefligel und gehaltenen Vogeln
anderer Arten aus Vogelhaltungen

4. Reinigung, Desinfektion, Entwesung

e der Tierhalter hat sicherzustellen, dass an den Ein- und Ausgangen der
Stalle oder sonstigen Standorte, in oder an denen Geflugel gehalten wird,
Matten oder sonstige saugfahige Bodenauflagen ausgelegt werden und
diese mit einem wirksamen Desinfektionsmittel getrankt und stets damit
feucht gehalten werden.

e Schutzkleidung/Einwegkleidung, die unverziglich nach  Gebrauch
gereinigt/unschadlich beseitigt wird, empfehlenswert.

e Ordnungsgemale Schadnagerbekampfung (Dokumentation!)
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Hinweise flr die Flachendesinfektion s. Anlage 6.

Nahere Informationen Zu Desinfektionsmalinahmen kann der
Desinfektionsrichtlinie des BMELV (Stand Februar 2007) und dem
Tierseuchenbekampfungshandbuch Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
entnommen werden
(http://www.tsn.bfav.de/tsn/land/03/datenbank/index.php?aw=3&m=3&mu=0&mu
2=0, TSN-Zugangskennung erforderlich!).

5. Register Uber den Geflugelbestand, in dem Folgendes vermerkt wird:

e bei Abgang; Name/Anschrift des Transportunternehmens und des
Erwerbers; Datum; Art des Geflugels

e Anzahl verendeter Tiere je Werktag
6. Meldung aller auf Standorten mit Vogelhaltung tot aufgefundenen Wildvogel der
Risikoarten (s. Anlage 2) an das zustandige VetLeb

Bei Ansteckungsverdacht:

e behordliche Beobachtung gemal § 17 Abs. 1 und 2
Geflugelpestverordnung, oder

e Totungsanordnung in Absprache mit SenGesUmV gemal® § 17 Abs. 3
Geflugelpestverordnung in Verbindung mit § 24 Abs. 2 und § 18
Tierseuchengesetz. Details zum Ablauf der Totung, der Reinigung und
Desinfektion sowie der Wiederbelegung kdnnen dem
Tierseuchenbekdmpfungshandbuch Niedersachsens und Nordrhein-
Westfalens bzw. nach dessen Fertigstellung dem Ablaufplan zur
Bekampfung der Geflugelpest im Land Berlin entnommen werden.
Hinweise zur Verwendung der CO,-Totungsbox s. Anlage 9.

c) Ausnahmen von den Verbringungsregelungen des Sperrbezirks

Die zustandige Behoérde kann folgende Ausnahmen flir das Verbringen von Tieren
und bestimmten Produkten in, aus oder innerhalb des Sperrbezirks genehmigen (§
6 Wildvogel-Geflugelpestschutzverordnung):

1. Fur Gefligel und Bruteier:

e Verbringen von Gefligel und gehaltenen Vogeln anderer Arten unter
amtlicher  Uberwachung innerhalb des  Sperrbezirks, in das
Beobachtungsgebiet oder in einen im sonstigen Inland gelegenen Bestand
(Besonderheiten fur Junghthner und TruthUhner s. § 6 Abs. 1),
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Verbringen von Gefligel und gehaltenen Voégeln anderer Arten zur
unmittelbaren Schlachtung in Sperrbezirk oder Beobachtungsgebiet bzw. zu
einer von der zustandigen Behdorde bezeichneten Schlachtstatte.

Ausnahmen fur Gefligel und Bruteier kdnnen nach MalRgabe des § 6 Abs.
2 Nr. 2 und Abs. 3 genehmigt werden.

Bestimmte Produkte sind von der Verbringungsverbotsregelung ausgenommen:

2. Fleisch:

Frisches Fleisch von Gefligel und Federwild, das nach Maligabe der
Anhange Il und lll Abschnitt Il und Ill der Verordnung (EG) Nr. 853/2004
gewonnen und nach MalRgabe des Anhangs | Abschnitt [, II, Il und IV Kapitel
V und VIl der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 in der jeweils geltenden
Fassung Uberwacht worden ist,

Hackfleisch, Separatorenfleisch, Fleischerzeugnisse und
Fleischzubereitungen, das oder die frisches Fleisch enthalt, das den o.g.
Anforderungen entspricht, und nach MalRgabe des Anhangs Il Abschnitt V
und VI der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 erzeugt worden ist,

Frisches Fleisch, Hackfleisch und Separatorenfleisch, das von auf3erhalb
des Sperrbezirks stammt und in einem Betrieb im Sperrbezirk verarbeitet
wird, sowie Fleischerzeugnisse und Fleischzubereitungen, die solches
Fleisch enthalten,

Frisches Fleisch, Hackfleisch, Separatorenfleisch, Fleischerzeugnisse und
Fleischzubereitungen, das oder die im Einzelhandel an Endverbraucher im
Sinne des Artikels 3 Nr. 18 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 in der jeweils
geltenden Fassung abgegeben wird oder werden.

Weitere Ausnahmen konnen nach Maldgabe des § 7 Satz 1 Nr. 3 genehmigt
werden

3. tierische Nebenprodukte:

e Behandelte Federn oder Federteile von Gefligel, die einer
Dampfspannung ausgesetzt oder nach einem anderen, die Abtétung der
Erreger gewahrleistenden Verfahren behandelt worden sind,

e Sendung muss von einem Handelspapier nach Anhang Il Kapitel X der
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 begleitet sein, auller behandelte
Federn, die von Reisenden zum eigenen Gebrauch im persdnlichen
Reisegepack mitgefuhrt oder Privatpersonen zu nichtgewerblichen
Zwecken zugesandt werden,

e Verarbeitetes tierisches Eiweil3, Blutprodukte, ausgeschmolzene
Fette/Fischol, Gelatine/hydrolysiertes Eiweil3, Di-/Tricalciumphosphat,
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Kollagen und Eiprodukte, sowie Heimtierfutter/Kauspielzeug und
verarbeitete Gulle, wenn sie die spezifischen Anforderungen der
Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 an die Verarbeitung erfullen (Anhange
V, VI, VIII)

e Tierische Nebenprodukte

0 zur Verarbeitung in einem Verarbeitungsbetrieb fur Material der
Kategorie 1 oder 2,

o in einen Betrieb im Inland, sofern sie bei der Gewinnung oder
Erzeugung des vom Verbringungsverbot ausgenommenen Frischen
Fleisches, Hackfleisches, Separatorenfleisches, sowie den
entsprechenden Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen
angefallen sind,

o0 zur Verarbeitung in einem Betrieb zur Herstellung von verarbeitetem
tierischen Eiweil, Blutprodukten, ausgeschmolzenen Fetten/Fischdl,
Gelatine/hydrolysiertem Eiweil3, Di-/Tricalciumphosphat, Kollagen
und  Eiprodukten, sowie  Heimtierfutter/Kauspielzeug und
verarbeiteter Glle.

o Gulle zur Behandlung in einer zugelassenen Biogas- oder
Kompostieranlage sowie in einer zugelassenen technischen Anlage,
sofern nach Ansicht der zustandigen Behdrde keine Gefahr der
Verbreitung einer schweren, Ubertragbaren Erkrankung von ihr
ausgenht.

o Weitere Ausnahmen s. § 8 Abs. 1 Nr. 6 Wildvogel-
Geflugelpestschutzverordnung

d) MalRnahmen im Beobachtungsgebiet

Beobachtungsgebiet mit mindestens zehn Kilometer Radius um den Fundort.
Berucksichtigung von Strukturen des Handels und der ortlichen Gegebenheiten, das
Vorhandensein von  Schlachtstatten, natlrlichen  Grenzen, 0kologischen
Gegebenheiten sowie Uberwachungsmaéglichkeiten.

Ausnahmen s. Nr. 3.2. Buchstabe a).

Zeitdauer der Festlegung als Beobachtungsgebiet: 30 Tage

Anbringen von gut sichtbaren Schildern an den Hauptzufahrtswegen zu dem
Beobachtungsgebiet durch das zustandige VetLeb mit der deutlichen und
wetterbestandigen Aufschrift:

12/37



13

» Wildvogelgeflligelpest-Beobachtungsgebiet"

1. Identifizierung aller Standorte/ Betriebe, die Geflugel oder Vogel anderer Arten
halten (Nutzungsart, Standort der Tiere, Gro3e des Bestandes)

Fir die ersten 15 Tage nach Festlegung des Beobachtungsgebietes:

2. Verbringungsverbot fur Geflugel und in Gefangenschaft gehaltenen Vogeln
anderer Arten aus dem Beobachtungsgebiet

Fur die gesamte Dauer des Beobachtungsgebietes:

3. Absonderung samtlichen Geflugels in einem geschlossenen Stall oder unter
einer Schutzvorrichtung.

4. Meldung aller auf Standorten mit Vogelhaltung tot aufgefundenen Wildvogel der
Risikoarten (s. Anlage 2) an das zustandige VetLeb

5. Verbot des Zusammenfiuhrens von Geflligel auf Messen, Markten, Tierschauen
oder anderen Sammelstellen.

6. Auslaufverbot fur Hauskatzen, Leinenzwang fur Hunde. Die zustandige
Behorde kann flr das Beobachtungsgebiet Ausnahmen genehmigen, soweit
Belange der Tierseuchenbekampfung nicht entgegenstehen.

7. Verbot des Freilassens von gehaltenem Vdgeln zur Aufstockung des
Wildbestandes

8. Jagen von Federwild nur mit Genehmigung oder auf Anordnung des
zustandigen VetlLeb

e) Ausnahmen von den Verbringungsregelungen des
Beobachtungsgebietes

Das zustandige VetLeb kann Ausnahmen genehmigen fur:

e das Verbringen von Geflugel und gehaltenen Vogeln anderer Arten in einen
amtlich  Uberwachten Bestand im |Inland, soweit Belange der
Tierseuchenbekampfung nicht entgegenstehen,

e das Verbringen von Eintagskuken nach Maligabe des § 9 Abs. 2 Wildvogel-
Geflugelpestschutzverordnung

Alle die Verbringungsregelungen fur den Sperrbezirk oder das Beobachtungsgebiet
betreffenden Genehmigungen dirfen nur auf der Grundlage einer Risikobewertung
erteilt werden und nur soweit sichergestellt ist, dass die Gesundheit von Vogeln und
die tierseuchenrechtlichen Anforderungen, die die von Vogeln gewonnenen
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Erzeugnisse beim innergemeinschaftlichen Verbringen und bei der Ausfuhr erflllen
mussen, nicht beeintrachtigt werden.

f) Seuchenausbruch im Land Brandenburg

Wird HPAIV H5N1 bei einem Wildvogel im Land Brandenburg festgestellt und ist
Berlin davon betroffen, werden die Schutzmallnahmen unter Beteiligung des
zustandigen VetLeb zwischen SenGesUmV und dem Ministerium fur landliche
Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz Brandenburg abgestimmt.

g) Aufhebung der SchutzmalRnahmen

Die Restriktionsgebiete und Festlegungen nach Nr. 3.2 werden aufgehoben,
wenn sich der Verdacht des Ausbruchs der Geflugelpest nicht bestatigt hat (kein
HPAIV H5N1 Nachweis) oder in den Gebieten flir die Dauer der Schutzmalinahmen
keine weitere Feststellung von AIV H5N1 erfolgt. Evtl. Bekanntmachung im Amtsblatt

(s. Anlage 8).

Das Landeskrisenzentrum Tierseuchenbekd&mpfung ist zeithah tber alle jeweils
ergriffenen MaRnahmen zu informieren!
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Anlagen

zum Ablaufplan zur Bekampfung der Gefligelpest des Subtyps
HS5N1 nach Feststellung bei Wildvogeln im Land Berlin
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Anlage 1

Aus Grinden des Datenschutzes ist die Abbildung in Anlage 1 entfernt worden.
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Anlage 2 Risikokatalog Wildvdgel

Wasserviogel

Hockerschwan s. Bild, sehr grol3e Tiere
Graugans s. Bild, grof3e Tiere
Kanadagans s. Bild, grof3e Tiere

Stockente, Reiherente

*Stockente, &, (Weibchen braun)

2 Dieses Bild basiert auf dem Bild Hoeckerschwan2.jpg aus der freien Enzyklopédie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Adrian Pingstone

® Dieses Bild basiert auf dem Bild Graugans mit Jungen.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-L izenz fiir freie Dokumentation.

* Dieses Bild basiert auf dem Bild Anas platyrhynchos male.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Andreas Trepte.
® Dieses Bild basiert auf dem Bild Reiherente.jpg bzw. Reiherente w.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Hoeckerschwan2.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Graugans_mit_Jungen.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Anas_platyrhynchos_male.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Reiherente.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Reiherente_w.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License

Mandarinente, Tafelente

Mandarinente, Paar

Haubentaucher,
Zwergtaucher

8 Haubentaucher, Paar

Blesshuhn

Synonym:
Blessralle,

Huhnergrof3, plump, schwarzlich mit weillem Schnabel

Teichhuhn

Synonym:
Teichralle

Etwas kleiner als hiihnergrof3, schlanker als Blesshuhn,
schwarzlich

® Dieses Bild basiert auf dem Bild Mandarinente.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-L izenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Andreas Gronski.
" Dieses Bild basiert auf dem Bild Tafelente.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist David Croll.

® Dieses Bild basiert auf dem Bild Podiceps cristatus 5 (Marek Szczepanek).ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes

ist Marek Szczepanek.

° Dieses Bild basiert auf dem Bild Zwergtaucher 060319 3.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist

Benutzer:BS _Thurner Hof .

"% Bild basiert auf dem Bild Blasshuhn.jpeg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist User:Tannin .

" Der Urheber dieses Bildes ist U.S. Fish and Wildlife Service.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Mandarinente.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Tafelente.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Podiceps_cristatus_5_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Zwergtaucher_060319_3.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:BS_Thurner_Hof
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Bl%C3%A4sshuhn.jpeg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://en.wikipedia.org/wiki/User:Tannin
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Lachmdwe (Abb. 1),
Sturmmaowe (Abb. 2),
Silbermdwe (Abb. 3)

121

Kormoran 77 bis 94 cm groR, Flugelspannweite von 121 bis
149 cm, Gefieder schwarz mit metallischem Glanz,
Schnabel hakenartig

Graureiher In Deutschland Uberwiegend ein Standvogel, dringt
immer mehr in stadtische Gebiete vor, etwa storchengrof}
(ca.91 cm), Grundfarbe des Gefieders aschgrau

Greifvogel — gekrimmter Schnabel, scharfe Krallen

"2 Dieses Bild basiert auf dem Bild Larus ridibundus.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia. Der Urheber des Bildes ist Adrian Pingstone.

'> Der Urheber dieses Bildes ist U.S. Fish and Wildlife Service.

' Bild basiert auf dem Bild Silberméwe.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia. Der Urheber des Bildes ist Adrian Pingstone.

" Dieses Bild basiert auf dem Bild Kormoran - Great Cormorant - Phalacrocorax carbo.ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber
des Bildes ist Raimond Spekking.

'® Dieses Bild basiert auf dem Bild Graureiher.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Geert Overmars.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Larus_ridibundus.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Silberm%C3%B6we.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kormoran_-_Great_Cormorant_-_Phalacrocorax_carbo.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Graureiher.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
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Mausebussard

Mittelgro3, braunlich, frisst auch Aas, haufig vorkommend

Habicht (Abb. 1)
Turmfalke (Abb. 2)
Sperber (Abb. 3)

Eulen

\
W22 Waldohreule

" Dieses Bild basiert auf dem Bild Buteo buteo 4 (Marek Szczepanek).ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist

Marek Szczepanek.

'® Dieses Bild basiert auf dem Bild Accipiter gentilis f juv captive.ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. Der Urheber des

Bildes ist Julio Reis.

' Dieses Bild basiert auf dem Bild Falco tinnunculus.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia. Der Urheber des Bildes ist User:BS Thurner Hof .
? Dieses Bild basiert auf dem Bild Accipiter nisus juv male 001.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. Der Urheber des

Bildes ist S. Seyfert.

' Dieses Bild basiert auf dem Bild Strix aluco.jog aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Adam Kumiszcza.
% Dieses Bild basiert auf dem Bild CRW 2987.ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Sascha Résner.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strix_aluco.jpg�
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Buteo_buteo_4_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Accipiter_gentilis_f_juv_captive.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Falco_tinnunculus.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:BS_Thurner_Hof
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Accipiter_nisus_juv_male_001.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Strix_aluco.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:CRW_2987.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
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Rabenvoégel

Nebelkréhe (Abb. 1)
Saatkréhe (Abb. 2)

# 1, schwarz-grau
Kolkrabe groBer als Krahe (ca. 64 cm hoch, Fligelspannweite bis
zu 1,2 m), schwarz

Eichelhdher (Abb. 1)
Elster (Abb. 2)

< ?® 1, Eichelhaher
Elstergrof3, beige mit schwarzen, weil3en und blauen
Federn

% Dieses Bild basiert auf dem Bild Corvus corone cornix 0379.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist User:Soebe.
2 Dieses Bild basiert auf dem Bild Corvus frugilequs1.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes ist Ulrich Prokop.

% Dieses Bild basiert auf dem Bild Kolkrabe.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License.

% Dieses Bild basiert auf dem Bild Garrulus glandarius 3 (Marek Szczepanek).ipg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz fiir freie Dokumentation. Der Urheber des Bildes
ist Marek Szczepanek.

" Dieses Bild basiert auf dem Bild European Magpie.jpg aus der freien Enzyklopédie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Corvus_corone_cornix_0379.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Soebe
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Corvus_frugilegus1.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Kolkrabe.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Garrulus_glandarius_3_%28Marek_Szczepanek%29.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:European_Magpie.jpg
http://de.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
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Wild lebende Huhnervogel

Fasan Mannchen bis zu 89 cm Lange, das Weibchen deutlich
kleiner und schlicht gelbbraun gefarbt, auf einen Hahn
kommen ca. 5 bis 6 Hennen

Rebhuhn hihnergrof3es, gedrungenes, rundfligeliges und

rundschwanziges Feldhuhn, braun, in Berlin fast
ausgestorben, Mannchen und Weibchen auf gréRRere
Entfernung nicht sicher zu unterscheiden

Weitere Vogel

Waldschnepfe

bis 38 cm grol, Fligelspannweite bis zu 65 cm, ihr
gerader, langer Schnabel wird bis 7 cm lang. Mannchen
und Weibchen haben die gleiche Farbung

% Dieses Bild basiert auf dem Bild Male and female pheasant.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia. The uploader of this file did not provide any information as to the license, but did claim it to be

their own work. Because they agreed to publish it under a free license on the upload form, it is likely that it is under some free license.

 Dieses Bild basiert auf dem Bild Rebhuehner.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia.
* Dieses Bild basiert auf dem Bild Scolopax rusticola photo.jpg aus der freien Enzyklopadie Wikipedia und steht unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License. Der Urheber des Bildes

ist Mark Schroder
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Anlage 3 Muster Presseerklarung

Verdacht auf/Ausbruch der Gefligelpest HS5N1 bei Wildvégeln in
Berlin

— Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet
VorsorgemalRnahmen intensiviert

Berlin. Am (Datum) wurde bei (Tierart) im Bezirk eine H5N1-Infektion
nachgewiesen und damit der Verdacht auf den Ausbruch der Vogelgrippe festgestellt. Ob es
sich dabei um die aggressive Variante des Erregers handelt, wird derzeit im Nationalen
Referenzlabor des Friedrich-Loeffler-Institutes, Insel Riems untersucht.

Das Bezirksamt hat als zustidndige Behdérde umgehend die in der Wildvogel-
Geflugelpestschutzverordnung aufgefihrten MaRnahmen eingeleitet. Wie Frau Katrin
Lompscher, Senatorin fir Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz heute mitteilte, war
Berlin gut fur den Ernstfall vorbereitet.

Die behordlicherseits ergriffenen und angeordneten Sperr- und HygienemalRnahmen sollen
dazu dienen, die Einschleppung des Virus in die Hausgefligelbestdande zu vermeiden. Eine
hdéhere Gefahrdung fur den Menschen ergibt sich aus dem Tierseuchenfall nicht. Fir die
Bevodlkerung besteht derzeit bei Einhaltung der Ublichen Hygieneregeln - keine Kadaver
anfassen, nach Wildtierkontakt Hande grindlich mit Seife waschen - nach wie vor keine
erhohte gesundheitliche Gefahr. Nahere Informationen kénnen Sie der Website der
Senatsverwaltung fir Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz entnehmen
(http://www.berlin.de/sen/verbraucherschutz/verbraucherpolitik/gesundheit/vogelgrippe.html).

Geflugelhaltern wird nahegelegt, Uber die Anordnungen des zustandigen Veterinar- und
Lebensmittelaufsichtsamtes hinaus auch die Empfehlungen des Friedrich-Loeffler-Institutes
zur Biosicherheit ,Mindestmallnahmen in Geflugelhaltungen im Sperrbezirk und im
Beobachtungsgebiet‘ zu beachten, um die Gefahr des Ubergreifen der Infektion auf ihren
Bestand moglichst gering zZu halten. Das Merkblatt steht unter
http://www.fli.bund.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/News/av_Influ/Al_Biosicherheitsma
ssnahmen.pdf zum Download bereit.

Optional: Das Bezirksamt richtet einen Sperrbezirk mit 3 Kilometer Radius und ein
Beobachtungsgebiet mit 10 Kilometer Radius um den Fundort ein. In Sperrbezirk und
Beobachtungsgebiet durfen Geflligel, Vogel anderer Arten und deren Erzeugnisse ohne
veterinarbehordliche Genehmigung nicht aus den Bestanden entfernt werden. Allen
betriebsfremden Personen ist der Zutritt zu Geflugelstéllen verboten. Die Einrichtung von
Desinfektionsmatten an den Ein- und Ausgangen von Geflugelstallen wird angeordnet. Im
gesamten Gebiet sind Katzen einzusperren und Hunde an der Leine zu fihren.

Im Sperrbezirk werden zusatzlich alle Gefligelbestande und Auf3enhaltungen anderer
Vogelarten regelmalig durch das Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamt auf
Krankheitssymptome untersucht.
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Dort befinden sich derzeit gemeldete Geflugelhalter mit Stuck Geflugel. Sofern
Geflugelhalter ihrer Meldeverpflichtung noch nicht nachgekommen sind, haben sie dieses
beim 0. g. Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamt unverziiglich nachzuholen.

Bei dem Tier handelt es sich um einen Einzelfund, eine gréRere Anzahl von verendeten
Vogeln wurde bisher nicht gefunden.

In diesem Jahr sind mehr als Wildvogel in Berlin mit negativem Ergebnis untersucht
worden.
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Anlage 4  per ortsublicher Bekanntmachung als Allgemeinverfiigung (Amtsblatt,
zusatzlich Aushang/Website etc.) oder als Textbaustein fur Einzelverfiigung

Amtliche Bekanntmachung des Bezirksamtes

- Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamt

Veterinarbehordliche Allgemeinverfiigung zum Schutz gegen die Gefligelpest
durch Wildvogel

Im Verwaltungsbezirk von Berlin ist bei einem in der Natur tot aufgefundenen
der Verdacht des Ausbruchs der Gefligelpest vom Subtyp H5N1 amtlich
festgestellt worden
Mit sofortiger Wirkung wird um den Fundort, (Ortsteil, Str., Nr.)
o I ein Sperrbezirk mit folgender Begrenzung
im Norden
im Siden
im Osten

im Westen

sowie
o . ein Beobachtungsgebiet mit folgender Begrenzung
im Norden
im Suden
im Osten
im Westen

eingerichtet.

[l Hinweise:
Im Sperrbezirk gilt bis einschliefldlich zum das Folgende:
1. Untersagt sind:

1.1 das Verbringen anderer als in § 8 der Wildvogel-
Gefligelpestschutzverordnung genannten von Vdgeln stammenden tierischen
Nebenprodukte aus einer Vogelhaltung,
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1.2 das Verbringen von Gefligel, in Gefangenschaft gehaltenen Végeln
anderer Arten und Bruteiern aus einer Vogelhaltung,

1.3 der Versand von frischem Fleisch, Hack- oder Separatorenfleisch,
Fleischerzeugnissen und Fleischzubereitungen, die von Gefligel, in
Gefangenschaft gehaltenen Vogeln anderer Arten oder freilebendem
Federwild stammen, aus dem Sperrbezirk, ausgenommen die in § 7 der
Wildvogel-Gefugelpestschutzverordnung genannten Erzeugnisse.

1.6 das Befordern von Geflugel und anderen in Gefangenschaft gehaltenen
Vogeln durch den Sperrbezirk, ausgenommen die Durchfuhr auf
Hauptstrassen oder Schienenwegen oder die Direktbeférderung zu einem
Schlachthof zur unverziglichen Schlachtung,

1.7 das Betreten der Stalle oder sonstigen Standorte, in oder an denen
Geflugel gehalten werden, durch betriebsfremde Personen. Dies gilt nicht fur
den betreuenden Tierarzt und dessen jeweiligen Hilfspersonen sowie
Personen, die durch die zustandige Behorde mit der Tierseuchenbekampfung
beauftragt worden sind,

1.8 das Zusammenfuhren von Gefligel auf Messen, Markten, Tierschauen
oder anderen Sammelstellen

1.9 das Freilassen von in Gefangenschaft gehaltenen Végeln anderer Arten
zur Aufstockung des Wildbestandes

2. Samtliches Geflugel ist in einem Stall oder unter einer Schutzvorrichtung nach
Maligabe des § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Gefligel-Aufstallungsverordnung abzusondern.

3. An den Ein- und Ausgangen der Stélle oder sonstigen Standorte, in oder an denen
Geflugel gehalten wird, sind durch den Tierhalter Matten oder sonstige saugfahige
Bodenauflagen auszulegen und diese mit einem wirksamen Desinfektionsmittel zu
tranken und stets damit feucht zu halten.

4. Wer einen Hund oder eine Katze halt, hat sicherzustellen, dass diese im
Sperrbezirk nicht frei umherlaufen.

5. Ab dem gelten fur den Sperrbezirk die Anforderungen fur das
Beobachtungsgebiet entsprechend.

Im Beobachtungsgebiet gilt das Folgende:

6. Vom heutigen Tag an darf bis einschlieBlich zum (15 Tage) kein Geflugel
und keine in Gefangenschaft gehaltenen Vogel anderer Arten aus dem
Beobachtungsgebiet verbracht werden.

7. Vom heutigen Tag an darf bis einschliellich zum (30 Tage) in
Gefangenschaft gehaltene Vogel anderer Arten nicht zur Aufstockung des
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Wildbestandes freigelassen und Federwild nur mit Genehmigung oder auf
Anordnung des Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamtes gejagt werden.

8. samtliches Geflugel ist in einem Stall oder unter einer Schutzvorrichtung nach
Maligabe des § 1 Abs. 1 Nr. 2 der Gefligel-Aufstallungsverordnung abzusondern.

9. Wer einen Hund oder eine Katze halt, hat sicherzustellen, dass diese im
Beobachtungsgebiet nicht frei umherlaufen.(Ausnahmen mdglich)

10. Das Zusammenfihren von Gefligel auf Messen, Markten, Tierschauen oder
anderen Sammelstellen ist innerhalb des Beobachtungsgebietes verboten.

11. Diese Allgemeinverfigung gilt an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag
als bekannt gemacht.

V. Ausnahmen

Fur das Verbringen von Geflugel und in Gefangenschaft gehaltenen Vogeln anderer
Arten, von Gefligel stammenden Erzeugnissen und sonstigen Geflligelprodukten
kann das Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamt gemald der §§ 6 bis 9 der
Wildvogel-Geflugelpestschutzverordnung weitere Ausnahmen zulassen.

Rechtsgrundlage:

§§ 1, 4 und 5 der Verordnung Uber SchutzmalRnahmen beim Auftreten von
Gefligelpest bei wildlebenden Végeln und zur Anderung der Gefligel-
Aufstallungsverordnung (Wildvogel-Geflugelpestschutzverordnung) vom 8.
September 2006 (eBAnz. AT 48 2006 V1), geandert durch Verordnung vom 24.
November 2006 (BGBI. | S. 2663)

§ 1 der Verordnung zur Aufstallung des Geflugels zum Schutz vor der Klassischen
Geflugelpest (Geflugel-Aufstallungsverordnung) vom 9. Mai 2006 (eBAnz. AT28
2006 V1), zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Februar 2007
(BAnz. S. 2063)

Verordnung uber Untersuchungen auf die Klassische Geflugelpest sowie zum Schutz
vor der Verschleppung der Klassischen Geflligelpest
(Geflugelpestschutzverordnung) vom 1. September 2005 (BAnz. S. 13345), zuletzt
geandert durch Artikel 412 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. | S. 2407,
2461)

Allgemeines Gesetz zum Schutz der 6ffentlichen Sicherheit und Ordnung in Berlin
(Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz Berlin — ASOG BIn) in der Fassung
vom 11. Oktober 2006 (GVBI. S. 930)
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
beim Bezirksamt — Veterinar- und Lebensmittelaufsichtsamt — in
Berlin schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Die sofortige Vollziehung der unter Ziffer 1 bis 10 genannten MalRnahmen wird
hiermit angeordnet. Gemaly 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung entfallt
damit die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs. Die Wiederherstellung der
aufschiebenden Wirkung kann beim Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstr. 7, 10557
Berlin, beantragt werden.

Die Begrundung kann beim  Bezirksamt - Veterinar- und
Lebensmittelaufsichtsamt -, Berlin, Zi. , eingesehen werden.

Berlin, den

gez.

Amtstierarzt/Bezirksbirgermeister 0.A.
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Begrundung zur Veterinarbehérdlichen Allgemeinverfigung zum Schutz gegen
die Geflugelpest durch Wildvégel vom 22.07.2008

Die ortliche und sachliche Zustandigkeit des Bezirksamtes zum Erlass dieser
Allgemeinverfligung ergibt sich aus § 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausflihrung des
Viehseuchengesetzes sowie § 2 Abs. 4 Satz 1 des Allgemeines Sicherheits- und
Ordnungsgesetzes Berlin.

Am wurde bei einem (die hoch pathogene Variante des) der
Geflugelpesterreger vom Subtyp H5N1 festgestellt. Damit ist die Voraussetzung fur
den amtlichen Verdacht des Ausbruchs/ die amtliche Feststellung des Ausbruchs der
Geflugelpest Subtyp H5N1 gegeben.

Ist der Verdacht des Ausbruchs / der Ausbruch der Geflugelpest bei einem
wildlebenden Vogel amtlich festgestellt, so ist das Bezirkssamt als zustandige
Behorde nach § 4 Absatz 1 Nr. 1 und 2 der Wildvogel-Geflligelpestschutzverordnung
verpflichtet, das Gebiet um den Fundort mit einem Radius von mindestens drei
Kilometern als Sperrbezirk und mit einem Radius von mindestens zehn
Kilometern als Beobachtungsgebiet festzulegen. Hierbei hat sie die Struktur des
Handels und der ortlichen Gegebenheiten, das Vorhandensein von Schlachtstatten,
naturlichen Grenzen, Okologischen Gegebenheiten sowie
Uberwachungsmaéglichkeiten zu berticksichtigen.

Auf der Grundlage einer Risikobewertung kann von dieser Verpflichtung abgewichen
werden, soweit weder eine Verdacht des Ausbruchs noch ein Ausbruch der
Geflugelpest bei Gefligel oder in Gefangenschaft gehaltenen Végeln anderer Arten
festgestellt wurde und keine Gefahr der Verschleppung des Erregers der
Geflugelpest besteht. Da im Land Berlin grof¥flachig von der Ausnahme zum
Aufstallungsgebot Gebrauch gemacht worden ist, muss zumindest die
Inkubationszeit von 21 Tagen abgewartet werden, bevor ein Eintrag in einen Bestand
mit gehaltenen VoOgeln ausgeschlossen werden kann. Daruber hinaus kann die
Gefahr der Verschleppung des Erregers nicht sicher ausgeschlossen werden, da in
privaten Haltungen im Gegensatz zur gewerblichen Gefligelhaltung vielfach haufige
Personen- und Tierkontakte stattfinden, die der Weiterverschleppung des Erregers
dienlich sind.

Bei der Gefligelpest handelt es sich um eine hoch ansteckende Tierseuche, die
neben Tierverlusten auch hohe wirtschaftliche EinbuRen verursacht. Um eine
Weiterverbreitung des Erregers wirksam zu verhindern, ist es daher angemessen
und erforderlich, einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet in der genannten
Grolde festzulegen, wodurch die im Tenor aufgefuhrten Sperrmal3nahmen in diesen
Gebieten wirksam werden konnten. Die Festlegung eines kleineren Sperrbezirks und
eines kleineren Beobachtungsgebietes kam im Interesse einer wirkungsvollen
Seuchenbekampfung nicht in Betracht.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemald § 80 Abs. 2 Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung liegt im offentlichen Interesse, da schon fur die Dauer
eines eventuellen Widerspruchsverfahrens der drohenden Seuchengefahr wirksam
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begegnet werden muss. Die Gefahr der Weiterverbreitung der Seuche sowie der
damit verbundene wirtschaftliche und moglicherweise personliche Schaden sind
hoher einzuschatzen als personliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung
eines eingelegten Rechtsbehelfs.

Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt bei
offentlicher Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsublichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer
Allgemeinverfugung kann als ein hiervon abweichender Tag jedoch fruhestens der
auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Da die Sperrmal3nahmen
im Interesse einer wirksamen Seuchenbekampfung unverziglich umgesetzt werden
mussen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht.
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Anlage 5
Probenahme (im Sperrbezirk)

Vor Probenahme sind mit dem ILAT die logistischen Einzelheiten abzusprechen.
Spezielle Tupfer und Blutprobenréhrchen werden durch das ILAT vorratig gehalten.
Alle zur Untersuchung vorgesehenen Materialien sind wahrend des Transportes
gekuhlt zu halten. Entnommene Proben (aulRer Tierkdrper) sind ebenfalls zu kihlen
und mussen dem Labor noch am selben Tag zugeleitet werden.

Die Probenahme erfolgt Uber den gesamten Stall verteilt. Zielgerichtet sind
untergewichtige Tiere und Tiere mit Krankheitssymptomen einzubeziehen. Tote oder
moribunde Tiere sind grundsatzlich auf HPAIV H5N1 zu untersuchen. Im Sperrbezirk
aufgefundene verendete Wildvogel des Risikokatalogs (Anlage 2) sind in die
Untersuchungen einzubeziehen.

Rachenabstriche werden vorgenommen, indem der Tupfer bis in die Trachea
eingefuhrt wird und Kehldeckel und Choanenspalte mit abgestrichen werden. Die
Entnahme von Luftréhren-/Oropharynxabstrichen aus der Wangentasche erweist
sich gemal Diagnosehandbuch der EU haufig als am besten praktizierbar.

Wassergefligel:

Wassergeflugel reagiert nicht immer mit der Bildung nachweisbarer Antikorper auf
eine Infektion. Hier ist die Untersuchung von kombinierten Tracheal-/
Kloakentupferproben auf infektionstlichtiges Virus aussagefahiger.

Haltungen von Wasservogeln sind grundsatzlich virologisch zu untersuchen. Dazu
werden je Bestand 20 Luftréhren- und 20 Kloakenabstriche entnommen. Bei
geringeren BestandsgrofRen sind alle Tiere des Bestandes kombiniert zu beproben.

Hihner und Puten

Bei klinischem Verdacht (Verdreifachung der normalen Sterblichkeitsrate des
Bestandes, Abnahme der taglichen Eierproduktion > 5%, Ruckgang der taglichen
Futteraufnahme > 5%) oder auch bei besonderer Nahe zum Fundort sind Haltungen
mit HUhnervogeln serologisch (Blutserum) und/oder virologisch zu untersuchen.
Dazu werden je 20 Blut- und /oder Kloakentupferproben entnommen.

Die Probenahme und die Labordiagnostik der Gefligelpest erfolgt nach:

e Richtlinie 92/40/EWG des Rates vom 19. Mai 1992 mit
Gemeinschaftsmallnahmen zur Bekampfung der Gefligelpest, Anhang
Il - Verfahren fur die Bestatigung und Differentialdiagnose in Verbindung
mit Richtlinie 2005/94/EG des Rates vom 20. Dezember 2005 mit
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Gemeinschaftsmalinahmen zur Bekampfung der Aviaren Influenza und
zur Aufhebung der Richtlinie 92/40/EWG

Geflugelpestverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.
Dezember 2005 (BGBI. | S. 3538)

Entscheidung 2005/94/EG der Kommission Uber die Genehmigung eines
Handbuchs zur Diagnose der Aviaren Influenza gemal® der Richtlinie
2005/94/EG des Rates

O.l.LE.-Manual of Standards for Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 5th Editition, 2004

Aktuelle Arbeitsanweisungen des Nationalen Referenzlabors (FLI, Insel
Riems).
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Anlage 6 Desinfektion®'’

Substanz Anwendung Temperaturbereich
Branntkalk unbefestigter Boden -

Formalin (2 — 6%), 2h Flachendesinfektion 10°bis20°C
Peressigsaure (1%), 1h Flachendesinfektion 0°bis10°C
DVG - gelistete Mittel fir behiillte Viren z.B. Flachendesinfektion getestet bei 20 ° C
Kohrsolin

Anwendung nach Herstellerangaben

Hinweise:

0 2%ige Formalinldsung bei mehr als 20 °C, 4%ige Formalinlésung bei 15-20 °C, 6%ige Formalinlésung bei 10-15 °C, kein Formalin bei
Temperaturen unter 10 °C.

¢ Alle Desinfektionsmittel sind Biozide und dirfen nicht in Oberflichengewasser oder die Kanalisation gelangen (abtrocknen lassen/
uberschussiges Desinfektionsmittel mit Tlichern aufnehmen und Uber Hausmull entsorgen). Im Einzelfall die Einleitungsbedingungen in die
Kanalisation bei den Berliner Wasserbetrieben gesondert erfragen. Geringere Mengen Peressigsaure-Gebrauchslésung (1%ig) kdnnen stark
mit Wasser verdinnt in die Kanalisation eingeleitet werden.

Desinfektion unbefestigter Flachen

Unbefestigten infizierten Boden abtragen und unter Zumischung von Branntkalk -100 kg/ m*- (an einer fiir Tiere nicht zuganglichen Stelle) vergraben
(Details s. auch Richtlinie des Bundesministeriums fir Ernadhrung, Landwirtschaft und Forsten (ber Mittel und Verfahren fiir die Durchflihrung der
Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen, 331/322-3602/19, Februar 1997, insbesondere Abschnitt VI. Nr. 2.11. Unterpunkt 4.3.3 — Behandlung
wie Festmist). Alternativ Absperrung des Fundortes in Abhangigkeit von den klimatischen Verhaltnissen (s. auch Anlage 8 Nr. 1).

31 Siehe auch Richtlinie des Bundesministeriums fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten Uber Mittel und Verfahren flr die Durchfihrung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen
Tierseuchen (,Desinfektionsrichtlinie®), Stand Februar 2007



Anlage 7 Offentliche Bekanntmachung im Amtsblatt fiir Berlin

Nicht bestatigter Verdacht des Ausbruchs der Gefligelpest Subtyp H5N1 bei
einem wildlebenden Vogel

Der Verdacht des Ausbruchs der Geflligelpest Subtyp H5N1 bei einem wildlebenden
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Vogel im Verwaltungsbezirk von Berlin — Bekanntmachung vom - Abl. S.

- hat sich nicht bestatigt.

Die angeordneten Schutzmalinahmen werden aufgehoben.

Offentliche Bekanntmachung im Amtsblatt fir Berlin

Erldschen der Geflugelpest Subtyp H5N1 bei einem wildlebenden Vogel

Die Gefligelpest Subtyp H5N1 bei einem wildlebenden Vogel im Verwaltungsbezirk
von Berlin — Bekanntmachung vom - Abl. S. - wird hiermit fur
erloschen erklart.

Die angeordneten Schutzmalinahmen werden aufgehoben.
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Anlage 8 Information

1. Tenazitat von Influenzaviren

Influenzaviren sind in der AuRenwelt relativ wenig stabil. Temperaturen von 60 °C téten
das Virus sicher ab, ebenso pH-Werte von <5 bzw. > 11. Wesentlich fur die
Uberlebensdauer ist der Zustand in dem das Virus vorliegt. Virus in trockener
Umgebung ist wesentlich langer haltbar als in feuchter bzw. im wassrigen Zustand. Mit
dem Kot ausgeschiedenes Virus verliert seine Infektiositat bei 20 °C innerhalb weniger
Tage (abhangig von der Virusmenge; Halbwertszeit ca. 3 Tage). Bei Enten ist eine
Uberlebenszeit von mit dem Kot ausgeschiedenem Influenzavirus von 7 Tagen bei 20
°C und 30 Tagen bei 4° C beschrieben. Die Enteninfluenzaviren sind pH-stabil und
behalten 30 Tage in nichtchloriertem Flusswasser bei 0 °C und 4 Tage bei 22 °C ihre
Infektiositat.

Wahrend man fur "normale" Faezes von den o.a. Werten ausgehen kann, kénnen sich
diese jedoch drastisch verlangern, wenn sich in der Einstreu z.B. Kadaverteile
infizierter Tiere befinden, die dem Virus einen zusatzlichen Schutz verleihen. Hier sind
Zeitraume jedoch nicht benennbar, da nicht experimentell nachvollzogen.

2. Informationen zur Probenahme
Hinweis des NRL:

Wassergeflugel reagiert nicht in jedem Fall mit Antikorperbildung auf eine
Influenzavirusinfektion. Insbesondere geringpathogenes Virus wird toleriert und nach
Vermehrung im Darm Uber langere Zeit ausgeschieden. Auch hochpathogenes Virus
fuhrt nicht immer zur klinischen Erkrankung, meist jedoch durch seinen starkeren
antigenen Reiz zur Antikérperbildung. In der gegenwartigen Situation, wo gezielt nach
Seuchenvirus gesucht wird, kénnen deshalb von Wassergefligel neben den
Kloakentupfern auch Serumproben untersucht werden.

Die Infektion mit aviarem Influenzavirus sowohl von hoher als auch von geringer
Pathogenitat fuhrt bei Puten und Huihnern zur Infektion nahezu aller Tiere des
Bestandes. Deshalb reicht nach erfolgter Durchseuchung ein Stichprobenumfang von
10 Proben pro Stall aus, um mit hoher Sicherheit eine stattgefundene Infektion
nachzuweisen. Die Schnelligkeit der Ausbreitung des Erregers im Bestand ist jedoch
abhangig von der Haltungsform. Da aviares Influenzavirus vor allem mit dem Kot und
Tropfchen, nicht aber als Aerosol Uber die Atemluft ausgeschieden wird, geht die
Ausbreitung in Bodenhaltung auf Einstreu viel schneller als in Kafighaltung, wo die Tiere
wenig direkten und kaum Kotkontakt haben.

Beim Seuchenzug in ltalien wurde beobachtet, dass Huhner in Bodenhaltung in 2-3
Tagen durchseuchten, in Kafighaltungen dauerte die Ausbreitung im Stall 10 — 14 Tage,
in einem Fall sogar 18 Tage. Zu beachten ist weiterhin, erst 12 - 14 Tage nach Infektion
ausreichend Antikorper fur die serologische Diagnostik vorhanden sind.



Anlage 9
Beschreibung des Arbeitsvorganges Gefliigeltdtung mittels CO»-Totungsbox

gemal tierseuchenrechtlicher, tierschutzrechtlicher und arbeitsschutzrechtlicher
Belange als Handlungshilfe fiir die Beschéftigten

(Es handelt sich hierbei nicht um eine Betriebsanweisung im Sinne der
Betriebssicherheitsverordnung.)

Materialien eingelagert im ILAT:

Totungsbox

2 x BSR-Tonnen a 240 |

2 x Gasflaschen a 20 kg, weitere CO,-Kapazitaten Uber SenGesUmV Kkurzfristig
moglich (Rahmenvereinbarung mit Fa. Linde-Gas)

Druckverminderer

Schlauche

1 Kohlendioxidkonzentrationsmel3gerat

Transport:
0O.g. Materialien/Utensilien werden vom ILAT zum Geflugelbetrieb durch THW (2

Fahrer) transportiert

Fahrzeug (Kastenwagen) wird fur die Zeit des Einsatzes vom THW zur Verflgung
gestellt

Eine Schlussdesinfektion des Fahrzeuges wird im ILAT durchgefuhrt

THW hilft beim Ent-/Beladen der Utensilien; hat keinen Kontakt zum Gefltigel

Betrieb (unter Verwendung Information von TVT):

1. Die Totungsbox ist ausschlieRlich im Freien einzusetzen.

2. Vor Einbringen der Tiere ist die Box mittels CO,- Gasflaschen zu befullen. Eine
10 kg Gasflasche ergibt ca. 5,6 m*> Gas. Bei der Entleerung der Flasche kann mit
einem Gasaustritt von ca. 10 % je Stunde gerechnet werden. Zur Tétung von
5000 Huhnern werden ca. 120 kg Kohlendioxid (6 Flaschen a 20 kg) bendtigt.

3. Die CO; Flasche ist senkrecht aufzustellen und mittels Kette gegen Umfallen zu
sichern.
Zum Begasen ist zunachst das Hauptventil an der CO,-Flasche zu 6ffnen. Erst
danach erfolgt das Offnen des Ventils am Druckminderer.

4. Der Einlass des Gases in die Toétungsbox erfolgt Uber einen Einflllstutzen, der
durch Verbindung mit einer an der Innenseite des Deckels befestigten Leitung
mit mehreren Offnungen fiir eine gleichméaRige Einstrdomung des Gases sorgt.
Die Box ist bis 1/3 unter oberem Rand zu beflullen. Mit einer Fullzeit von
mindestens 30 Minuten ist zu rechnen. Die Kohlendioxidkonzentration ist Uber
ein CO,-Messgerat im Container kontinuierlich zu messen.

5. Aus Tierschutzgrinden sollte vor dem Einsetzen der zu tétenden Tiere mdglichst
eine Kohlendioxidkonzentration von 80 Vol. % erreicht werden.

6. Das Einsetzen der Tiere erfolgt nach der Befullung durch die Einwurfklappe im
Deckel der Box. Dabei wird die Kohlendioxidzufuhr permanent aufrechterhalten.
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7. Die Tiere sind min. 10 min in der geschlossenen und mit CO, gefillten Box zu
belassen, um eine sichere Totung zu gewahrleisten. Wahrend dieser Zeit sind
keine weiteren Tiere zuzusetzen. Eine Kontrolle der in der Box befindlichen Tiere
erfolgt Uber die zwei vorhandenen Sichtfenster.

8. Vor Offnung der Klappe zum Entnehmen toter Tiere ist der Gaszufluss in die Box
zu beenden. Zum Leeren der Box ist der Deckel aufzuklappen. Dabei ist strikt
darauf zu achten, dass sich die Beschaftigten nicht Uber die offene Box beugen,
damit kein CO; in den Mund-Nasenbereich kommt. Beim Einatmen groéRerer
Mengen an Kohlendioxid tritt sehr schnell Bewusstlosigkeit ein. Dadurch konnte
die betreffende Person in die Box stirzen und ersticken. Die toten Tiere sind
mittels Hilfsgeraten (Schippe, Forke etc.) aus der Box zu entnehmen. Dabei
sollte erst recht ein tiefes Hineinbeugen bzw. weites Beugen in / Uber die Box
vermieden werden.

9. Die Tierkadaver werden in Plastiksacke gegeben.
10.Bei jedem weiteren Totungsvorgang ist wie vorstehend zu verfahren. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Konzentration an CO;, von ca. 80 % erreicht wird.

Nach Abschluss aller Totungsvorgange ist das CO; aus der Box zu entfernen.

11.Das Ablassen des Gases erfolgt nach Abschluss der letzten Totung Uber die an
der Unterseite 2 befindlichen, verschlieRbaren Ventile/Locher.

12.Nach vollstandigem Entweichen des Gases sind alle verwendeten
Geratschaften zu reinigen und zu desinfizieren.

Da in Berlin vorrangig kleinere Geflugelbestande bestehen ist davon auszugehen, dass

in der Mehrzahl etwaiger Toétungsaktionen eine einmalige Flllung der Box pro Betrieb
ausreichend ist.

Weitere ArbeitsschutzmalRnahmen:

1. Erstellung einer Gefahrdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber;

2. Unterweisung durch den Arbeitgeber/Weisungsbefugten;

3. Folgende persodnliche Schutzausristung wird empfohlen:
Korper bedeckende Arbeitsschutzkleidung (Overall, Einmalschutzanzige);
desinfizierbare, @ abwaschbare Stiefel; flussigkeitsdichte, desinfizierbare

Handschuhe; Atemschutzhaube TH3P;

4. Kohlendioxidanlagen durfen nur in gut durchlifteten Bereichen im Freien und nicht in
Gelandesenken eingesetzt werden, ansonsten besteht Erstickungsgefahr;

5. zum Aufnehmen der getdteten Vogel sind desinfizierbare Greifhilfen zu verwenden;
Beschaftigte durfen nicht mit Mund und Nase in den Bereich der mit CO, gefiliten
Totungsbox gelangen (z. B. beim Leeren des Behalters per Hand);

6. Schutz gegen Vogelbisse, Schnabelhiebe;
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	o Gülle zur Behandlung in einer zugelassenen Biogas- oder Kompostieranlage sowie in einer zugelassenen technischen Anlage, sofern nach Ansicht der zuständigen Behörde keine Gefahr der Verbreitung einer schweren, übertragbaren Erkrankung von ihr ausgeht.
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